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Vorwort zur 1. Auflage

Der Data Act markiert einen entscheidenden Schritt in der europäischen Digitalregulie-
rung, indem er erstmals umfassend die Nutzung von und den Zugang zu Daten regelt.
Als am 23.2.2022 der erste Entwurf von der EU-Kommission vorgeschlagen wurde, hat

wohl kaum jemand mit einem Inkrafttreten bereits am 11.1.2024 und einer allgemeinen
Umsetzungsfrist bis zum 12.9.2025 gerechnet. Bemerkenswert geräuschlos hat der Data Act
in rekordverdächtiger Zeit seinen Weg durch die EU-Gesetzgebung genommen. Politische
Reibungen gab es nur wenige und wenn, dann meist unter dem Radar der breiten Öffent-
lichkeit. Zu sehr waren Praxis und Interessenverbände mit der Umsetzung und Begleitung
von DS-GVO, DGA, DSA, AI Act & Co. beschäftigt.
Mit dem Data Act möchte der Gesetzgeber die Datennutzung in der EU ankurbeln.

Dazu sollen bestehende „Datensilos“ durch Datenzugangsrechte aufgebrochen werden.
Access by Design wird zur neuen Maxime.
Der Data Act verändert in radikaler und revolutionärer Weise den bisherigen Rechts-

rahmen der EU-Datenwirtschaft. Besonders bemerkenswert ist sein Regelungsinstrumenta-
rium. Materieller Schwerpunkt des Data Act ist die Setzung von Vertragsrecht, was insofern
ein Novum ist, als B2B-Verträge bislang eher selten unmittelbarer Regelungsgegenstand
des Unionsrechts waren. Häufig wirkt der Data Act zudem über die Grenzen rein bilatera-
ler, relativer Vertragsverhältnisse hinaus und wirft damit auch Grundfragen des Privatrechts
mit Blick auf die Behandlung von Vertragsnetzwerken und multilateralen Vertragsbindun-
gen auf. Darüber hinaus greift der Data Act in die verschiedenen as-a-Service-Geschäfts-
modelle ein und verpflichtet sog. Datenverarbeitungsdienste zum Abbau von vorkommer-
ziellen, gewerblichen, technischen, vertraglichen und organisatorischen Wechselbarrieren
und -entgelten, um damit einem Vendor Lock-in von Kunden entgegenzuwirken. Das hat
erhebliche Auswirkungen auf die rechtliche und kommerzielle Gestaltung insbesondere
von Cloud-Verträgen.
Was in der Theorie nachvollziehbar und vielleicht auch im nationalen Recht nicht völlig

neu ist, erweist sich sowohl rechtsdogmatisch als auch in der praktischen Umsetzung als
gewaltige Herausforderung. Auf der rechtlichen Ebene bereitet das Zusammenspiel des
Data Act insbesondere mit der DS-GVO, dem Schutz von Geschäftsgeheimnissen sowie
den Mechanismen des europäischen wie nationalen Privat- und Verbraucherrechts und des
(europäischen wie auch internationalen) Kollisionsrechts erhebliches Kopfzerbrechen. Zu-
dem hat der eilige Gesetzgeber viele logische Brüche, handwerkliche Lücken und erheb-
liche systematische und terminologische Inkonsistenzen in Kauf genommen, sodass zentrale
Regelungen, Kategorien und Begriffe des Data Act tatbestandlich unklar sind und einer
umfassenden Konkretisierung durch Wissenschaft und Praxis bedürfen. Auf der technischen
Ebene besteht die Schwierigkeit insbesondere darin, im Einzelfall eine trennscharfe Zuord-
nung von Daten und Datennutzungsbefugnissen zu konkreten Rechtssubjekten – den
Betroffenen, den Nutzern und deren Vertragspartnern, den Dateninhabern sowie Daten-
empfängern – vorzunehmen und Mehrfachzuordnungen und deren Folgen angemessen
aufzulösen.
Wichtig ist nun, diese Unstimmigkeiten und offenen Fragen – deren praktische Relevanz

kaum zu überschätzen ist – in der rechtlichen Auslegung zu adressieren. Der „Bomhard/
Schmidt-Kessel“ soll dazu beitragen, die Lücken des Gesetzes durch kritische, präzise und
rechtlich fundierte Auslegung sowie praxisnahe Handlungsempfehlungen zu schließen.
Unser besonderer Dank gilt dem wunderbaren Team der Autorinnen und Autoren, die

ihre Expertise und Perspektiven eingebracht haben. Ihre sorgfältigen Analysen und kriti-
schen Überlegungen bilden das Herzstück dieses Kommentars und helfen, die komplexen
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Regelungen des Data Act verständlich und praxisnah aufzubereiten. Mit ihrer Bereitschaft,
sich intensiv mit den Feinheiten und offenen Fragen des Data Act auseinanderzusetzen,
haben die Autoren maßgeblich zur Qualität und Tiefe dieses Werks beigetragen.
Der Diskurs der juristischen und außerjuristischen Fach-Communities steht am Anfang.

Insbesondere bleibt mit großer Spannung abzuwarten, ob sich der Data Act in der prakti-
schen Umsetzung als Innovationsförderer oder eher als Innovationsbremse erweisen wird.
Die komplexen und dynamischen Regelungen des Data Act werden zweifellos auch in
Zukunft zu einer Vielzahl neuer Fragen und Interpretationen führen. Dieses Werk versteht
sich auch als Einladung zur Diskussion und wir freuen uns auf den Austausch mit Ihnen,
den Lesern. Für Hinweise und Anregungen sind wir jederzeit dankbar.

München und Bayreuth im Sommer 2025 Die Herausgeber

Vorwort
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